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Stellungnahme zum 2. Entwurf der 3. Änderung des Landesentwicklungsplans NRW

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Niederlassung West der Unternehmensgruppe UKA Umweltgerechte Kraftanlagen

GmbH & Co. KG projektiert erfolgreich im Westen Deutschlands, insbesondere in Nord-

rhein-Westfalen, Projekte für die Nutzung von Wind- und Solarenergie. Wir freuen uns mit

diesem Schreiben Stellung nehmen zu können.

Wir bitten die Landesregierung Nordrhein-Westfalen unsere Argumentation uns Herange-

hensweise entsprechend aufzunehmen bzw. abzuwägen.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.
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1. Nutzung der Solarenergie 

1.1      Raumbedeutsamkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

 

Das Festhalten an der Größenbegrenzung von 10 Hektar als Kriterium für die Raumbedeut-

samkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-PV) zum Ziel 10.2-14 erweist sich in der 

Praxis als hinderlich für einen wirksamen Ausbau der Solarenergie. Viele Gemeinden 

scheuen Projekte, die diese Schwelle überschreiten, da sie ein raumbedeutsames Verfah-

ren auslösen würden. Dies führt zu einer Vielzahl kleinteiliger Vorhaben, die nicht nur das 

Landschaftsbild zerschneiden, sondern auch zu einem unverhältnismäßig hohen Planungs- 

und Genehmigungsaufwand führen. In der Summe gefährdet diese Regelung die Errei-

chung der landesweiten  Ausbauziele. Zudem zeigen Rückmeldungen aus der kommunalen 

Praxis, dass manche Gemeinden größere, gebündelte Anlagen gegenüber einer Vielzahl 

kleinerer Projekte bevorzugen, um Eingriffe besser steuern und landschaftlich konzentrieren 

zu können. Seitens der Investoren können Projektansätze mit einer Gesamtfläche von we-

niger als 10 Hektar in ihrer Wirtschaftlichkeit bedroht sein. Größere Projektansätze haben 

somit höhere Realisierungschancen, was der Erreichung der Ausbauziele zuträglich ist. Die 

geltenden Kriterien laufen somit sowohl planerischen Effizienzüberlegungen als auch loka-

len Präferenzen zuwider. 

 

Wir regen daher an, das 10-ha-Kriterium für die Raumbedeutsamkeit von Photovoltaik-Frei-

flächenanlagen zu streichen oder zumindest deutlich anzuheben. Alternativ sollte die Fest-

legung flexibilisiert werden, etwa durch eine Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung der 

planerischen Zielsetzungen und kommunalen Entwicklungsstrategien. 

 

1.2      Monitoring für den Zubau von Freiflächen-Solarenergieanlagen 

 

Die Einführung einer Obergrenze in Verbindung mit einem jährlichen Monitoring durch das 

LANUV bewerten wir aus Sicht der Projektentwicklung kritisch. Die Zielrichtung bis Ende 

2030 10,5 Gigawatt Photovoltaik in der Freifläche installiert zu haben, begrüßen wir. Die 

aktuellen Rahmenbedingungen schließen jedoch aus, dass dieses Ziel erreicht werden wird. 

Der Zubau an FF-PV von 2023 zu 2024 betrug lediglich 0,23 Gigawatt, während ein jähr-

licher Zubau von 1,6 Gigawatt nötig ist, um das Ziel für 2030 zu erreichen.  
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Sollte das Ziel widererwarten erreicht werden würden dadurch landwirtschaftliche Flächen 

generell gesperrt werden. NRW begäbe sich damit energiepolitisch in eine gefährliche Situ-

ation die nicht nur für Projektierer ein unkalkulierbares Risiko darstellen würde. Dieser Aus-

schlussmechanismus sollte als Ganzes abgeschafft werden. Zudem ist die vorgesehene 

jährliche Berichterstattung durch das LANUV als Steuerungsinstrument zu träge, um kurz-

fristige Entwicklungen dynamisch zu begleiten oder gezielt gegenzusteuern. Statt den drin-

gend benötigten Zubau zu ermöglichen, setzt das Monitoring in der aktuellen Ausgestaltung 

ein falsches Signal und schafft zusätzliche Unsicherheit für Investoren und Kommunen. 

 

Wir empfehlen, auf feste Grenzwerte zu verzichten oder diese als unverbindliche 

Richtwerte auszugestalten. Stattdessen sollte das Monitoring durch das LANUV als reines 

Beobachtungsinstrument ohne limitierende Wirkung ausgestaltet und in kürzeren Intervallen 

– beispielsweise quartalsweise – durchgeführt werden, um ein flexibleres Reagieren auf 

Entwicklungen im Ausbaugeschehen zu ermöglichen. 

 

1.3  Festlegung Landwirtschaftlicher Kernräume 
 

Der LEP NRW sieht gemäß dem Grundsatz 7.5-3 vor, dass alle Regionalplanungsbehörden 

besonders ertragsstarke, strukturstarke oder spezialisierte Agrarflächen als Vorbehaltsge-

biete „Landwirtschaftliche Kernräume“ ausweisen. In der aktuellen Praxis werden diese 

Kernräume jedoch als Sperrkulisse für Freiflächen-Photovoltaik interpretiert. Das steht in 

einem deutlichen Zielkonflikt zu den landesweiten Ausbauzielen im Rahmen des Solar-

energie-Monitorings. Der ohnehin langsame Zubau würde weiter gebremst werden, wenn 

das Planzeichen flächendeckend in allen Regionalplänen verankert und als genereller Aus-

schluss verstanden wird. Um Zielkompatibilität herzustellen, braucht es eine differenzierte 

Auslegung bzw. klarstellende Leitlinien, ohne den Schutz leistungsfähiger Agrarstandorte 

aufzugeben. 

 

1.4  Ausnahmeöffnung für landwirtschaftliche Kernräume bei Zielverfehlung 
 

Positiv hervorzuheben ist die vorgesehene Möglichkeit, landwirtschaftliche Kernräume für 

alle Bauarten von Freiflächen-Solarenergieanlagen zu öffnen, sofern das Monitoring zeigt, 

dass das angestrebte Ausbauziel von 10,5 Gigawatt bis zum 31.12.2030 nicht erreicht wird. 
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Diese Ausnahmeregelung schafft grundsätzlich einen wichtigen Handlungsspielraum, um 

auf eine mögliche Zielverfehlung flexibel reagieren zu können. Allerdings plädieren wir da-

für, diese Öffnung nicht erst bei nachgewiesener Zielverfehlung zu ermöglichen, sondern 

vorausschauend und frühzeitig einzuleiten. Bereits jetzt ist absehbar, dass das Flächen-

ziel unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht zu erreichen sein wird. Eine proaktive 

Öffnung der landwirtschaftlichen Kernräume würde Planungssicherheit schaffen und den 

notwendigen Zubau beschleunigen. 

 

Wir regen an, eine frühzeitige Prüfung der Eignung solcher Flächen vorzunehmen – unter 

Berücksichtigung objektivierbarer Kriterien wie Bodengüte, nutzbare Feldkapazität, Vor-

belastung oder Schutzstatus. Auf dieser Grundlage könnten besonders geeignete Flä-

chen rechtssicher und naturschonend in die Solarplanung einbezogen werden.  

Die vorgesehene Öffnung landwirtschaftlicher Kernräume sollte entsprechend zeitlich vor-

gezogen und an fachlich begründete Eignungskriterien geknüpft werden. Eine frühzeitige 

rechtliche Klarstellung hierzu erhöht Planungssicherheit und trägt dazu bei, das Ausbauziel 

realistisch erreichen zu können. Wir regen an, bei Erfüllung der Kriterien eine möglichst 

unbürokratische Umsetzung ohne Zielabweichung und Regionalplanänderung vorzuneh-

men. 

 

1.5  Praxisbeispiele  
 

Wir bitten um eine Überprüfung und Konkretisierung der bisherigen Praxis, nach der land-

wirtschaftliche Kernräume im LEP NRW pauschal als Ausschlussflächen für Freiflä-

chen‑Photovoltaik gelten. Unser Anliegen richtet sich ausdrücklich nicht auf eine projektspe-

zifische Entscheidung, sondern auf eine allgemein gültige, differenzierte Auslegung sowie 

eine Öffnungsklausel bzw. Leitlinie für Fälle, in denen die landwirtschaftliche Vorrangfunk-

tion im konkreten Raumkontext erkennbar nachrangig ist und eine raumverträgliche ener-

giewirtschaftliche Nutzung ermöglicht werden kann. 

 

1.5.1  Gemeinde Horn-Bad Meinberg  
 

Im Kontext dieses Appells möchten wir den Projektansatz für eine Freiflächen-Photovolta-

ikanlage in Horn-Bad Meinberg (Kreis Lippe) als exemplarischen Fall skizzieren, der die 

Notwendigkeit einer differenzierten Auslegung unterstreicht. Der Projektansatz liegt nördlich 
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des Ortsteils Horn, südöstlich der Nordstraße und südwestlich der Bahntrasse. Im zentralen 

Bereich des geplanten Areals in der Gemarkung Schmedissen liegt eine inselartige Teilflä-

che, die in den zeichnerischen Festlegungen des Regionalplans Ostwestfalen-Lippe als 

Landwirtschaftlicher Kernraum ausgewiesen ist. Diese Festsetzung verhindert faktisch eine 

zusammenhängende und technisch schlüssige Umsetzung der Anlage, obwohl ein Großteil 

der Flächen bereits durch uns gesichert wurde und die Eigentümer:innen ein ausgeprägtes 

Interesse an der Realisierung bekundet haben. 

 

Abbildung 1: Projektgebiet für Freiflächen-Photovoltaik in Horn-Bad Meinberg (orange)  

 

Für die Zulassung des Vorhabens sprechen die besonderen Standortqualitäten und die 

geringe agrarische Vorrangfunktion im konkreten Teilbereich. Der Standort qualifiziert sich 

durch die Lage entlang einer angrenzenden Bahntrasse gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3 EEG als 

privilegierte Fläche und folgt damit dem Grundsatz, erneuerbare Energien vorrangig an 

vorgeprägten Infrastrukturachsen zu konzentrieren. Zudem liegt die Fläche zwischen einer 

ehemaligen Deponie, die inzwischen als Solarpark genutzt wird und der Zentralkläranlage 

Horn‑Bad Meinberg. Diese Vorbelastungen mindern das Schutz‑ und Entwicklungserforder-

nis als ungestörte landwirtschaftliche Vorrangfläche und stärken die Eignung für eine ener-

giewirtschaftliche Nutzung. 
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Auch die boden‑ und ertragskundlichen Kennwerte sprechen gegen die Fortführung der 

Vorrangfunktion im betroffenen Kernbereich: Die nutzbare Feldkapazität liegt mit 25–125 

Millimeter im geringen bis mittleren Bereich und die Ackerzahl unterschreitet den Wert 50. 

Damit ist die agrarische Ertragsfähigkeit unterdurchschnittlich und eine Freiflä-

chen‑Photovoltaik‑Nutzung verursacht hier im Vergleich zu hochwertigen Ackerstandorten 

geringere Zielkonflikte mit der Landwirtschaft. 

 

Zusammenfassend sprechen die EEG‑Privilegierung entlang der Schieneninfrastruktur, die 

Lage zwischen bereits vorbelasteten Nutzungen, die unterdurchschnittliche Bodenqualität 

sowie die nur kleinflächige, inselartige Ausweisung als Vorranggebiet Landwirtschaft für 

eine planungsrechtliche Lösung zugunsten der Realisierung. Das Vorhaben trägt maßgeb-

lich zu den Energie‑ und Klimazielen von Land und Bund bei, ohne die Belange einer leis-

tungsfähigen Landwirtschaft spürbar zu beeinträchtigen. 

 

1.5.2  Gemeinde Brakel 
 

Zur Veranschaulichung skizzieren wir zusätzlich unseren Projektansatz für eine Freiflä-

chen‑Photovoltaikanlage in der Gemeinde Brakel (Kreis Höxter) als exemplarischen Fall, 

der den Bedarf einer differenzierten Auslegung unterstreicht. Der Projektansatz liegt süd-

östlich von Erkeln, nördlich der Landesstraße L 836 und ist weitgehend von Waldflächen 

eingefasst. Der Potenzialbereich hält rund 1.000 Meter Abstand zur nächsten Wohnbebau-

ung und ist aufgrund der umgebenden Waldkulisse nicht einsehbar. Die Lage südlich der 

Landesstraße ermöglicht die Nutzung vorhandener Erschließungen. Im östlichen Teilbe-

reich wird die Potenzialfläche von einem im Regionalplan Ostwestfalen‑Lippe dargestellten 

landwirtschaftlichen Kernraum geschnitten, wodurch eine schlüssige, zusammenhängende 

Flächenkulisse nicht herstellbar ist. Für die wirtschaftliche Realisierung müssten kleinere 

Randflächen dieses Kernraums einbezogen werden, obwohl der überwiegende Teil des 

Areals als Freiraum‑ und Agrarbereich dargestellt ist. Gleichwohl hat die Gemeinde unter 

Verweis auf den landwirtschaftlichen Kernraum bislang keine Zustimmung erteilt. 
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Abbildung 2: Projektgebiet für Freiflächen-Photovoltaik in Brakel (orange)  

 

Unser Projektansatz liegt vollständig innerhalb eines als benachteiligtes Gebiet ausgewie-

senen Bereichs. Die Ackerzahl liegt überwiegend bei 30 bis 40 und damit unter 50 und die 

nutzbare Feldkapazität beträgt lediglich etwa 25 bis 75 Millimeter. Diese Kennwerte belegen 

eine dauerhaft eingeschränkte landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit. Zudem hat Nordrhein-

Westfalen im Jahr 2022 innerhalb der Photovoltaik-Freiflächenverordnung NRW von der im 

EEG vorgesehenen Öffnungsmöglichkeit Gebrauch gemacht und die benachteiligten Ge-

biete per landesrechtlicher Freigabe grundsätzlich für Photovoltaik-Ausschreibungen geöff-

net. Das Beispiel verdeutlicht, dass ein pauschaler Ausschluss von FF-PV in landwirtschaft-

lichen Kernräumen in solchen vorgeprägten Konstellationen nicht sachgerecht ist und eine 

differenzierte Auslegung der Grundsätze angezeigt erscheint. 

 

Vor diesem Hintergrund zielen wir nicht auf eine projektspezifische Ausnahme, sondern auf 

eine Anpassung der Grundsätze: In Konstellationen wie den hier dargestellten Beispielen 

sollte die pauschale Ausschlusswirkung von landwirtschaftlichen Kernräumen für Freiflä-

chen-Photovoltaik entfallen, wenn nachweislich eine geringe Bodenqualität und eine infra-
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strukturelle Vorprägung vorliegen und die Nutzung raum- und landschaftsverträglich reali-

sierbar ist. Eine entsprechende Öffnungsklausel bzw. klarstellende Leitlinie würde erlauben, 

kleinflächige Inselbereiche flexibel zu arrondieren, zusammenhängende und technisch 

schlüssige Anlagelayouts zu ermöglichen, Zerschneidungen zu vermeiden und zusätzliche 

Erschließungsflächen zu reduzieren.  

 

1.6  Förderung lokaler Klimaschutzkonzepte und interkommunale Zusammenarbeit 
 

Die Anregung zur Erarbeitung eigener Klimaschutzkonzepte durch Kommunen als integraler 

Bestandteil städtebaulicher Entwicklungskonzepte gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB ist ein 

entscheidender Schritt in Richtung nachhaltiger Stadtgestaltung. Diese Praxis fördert die 

Berücksichtigung lokaler Umweltbedingungen und kann maßgeblich dazu beitragen, inno-

vative Lösungen für urbane Herausforderungen zu entwickeln. Sie befähigt Kommunen, ei-

genverantwortlich Strategien zu formulieren, die sowohl Klima- als auch sozialen Bedürfnis-

sen gerecht werden. 

 

Darüber hinaus ist die Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit zur Identifizierung 

geeigneter Flächen für Solarenergienutzung von großer Bedeutung. Durch den kooperati-

ven Ansatz können Ressourcen effizienter eingesetzt und Fachwissen gebündelt werden, 

was zu einer effektiveren Nutzung von Solarenergie führt und den Übergang zu einer grü-

neren Energiezukunft beschleunigt. Dadurch werden nicht nur Umweltziele vorangetrieben, 

sondern auch wirtschaftliche Vorteile zwischen den kooperierenden Kommunen realisiert. 

Beide Maßnahmen sind wesentliche Schritte zur Förderung nachhaltiger Entwicklung und 

interkommunaler Synergien. 

 

2.  Nutzung der Windenergie 

2.1 Ausnahmsweise Inanspruchnahme von Bereichen für den Schutz der Natur 
 

Positiv ist hervorzuheben, dass die Festlegungen zur Nutzung der Windenergie in Bereichen 

zum Schutz der Natur (BSN) gemäß den Regelungen in Kapitel 10 des LEP NRW – insbe-

sondere Ziel 10.2-8 – ausdrücklich unberührt bleiben. Damit bleibt die Möglichkeit bestehen, 

Windenergiebereiche auch in BSN auszuweisen, sofern es sich nicht um Natura 2000-Ge-

biete, Naturschutzgebiete, Nationale Naturmonumente oder Nationalparke handelt. Die da-

mit verbundene Abweichung von der Vorranggebietsfunktion wird in Ziel 10.2-8 klar geregelt 
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und sichert die planerische Handlungsfähigkeit für den Windenergieausbau auch in ökolo-

gisch sensibleren Räumen, wo eine standortgerechte und umweltverträgliche Umsetzung 

möglich ist. Diese Klarstellung gewährleistet Kontinuität in der Planungsgrundlage und 

stärkt die Zielerreichung im Bereich der erneuerbaren Energien, ohne dabei den strengen 

Schutz besonders sensibler Gebiete aufzuweichen. 

 

2.2  Streichung der Regelungen zur Windenergienutzung im Wald 
 

Die geplante Streichung der bisherigen Regelungen zur Nutzung von Waldbereichen für 

entgegenstehende Planungen – insbesondere auch für Windenergieanlagen – bewerten wir 

kritisch. Die bisher geltende differenzierte Abwägung, wonach Windenergieanlagen im Wald 

möglich sind, sofern keine Alternativflächen zur Verfügung stehen, ein nachgewiesener Be-

darf besteht und wesentliche Waldfunktionen nicht erheblich beeinträchtigt werden, wird 

durch die Streichung faktisch zurückgenommen. 

Insbesondere die explizite Rücknahme der Aussage, dass Wald der Errichtung von 

Windenergieanlagen nicht grundsätzlich entgegensteht, führt zu erheblicher Rechts-

unsicherheit. Diese Formulierung war bislang ein wichtiges Signal für die Vereinbarkeit von 

Walderhalt und Energiewende. Ihre Streichung erweckt den Eindruck eines politischen 

Rückschritts – zumal die bestehenden Regelungen zur Windenergienutzung im Wald ge-

mäß Kapitel 10.2 des LEP (insbesondere Ziel 10.2-8) weiterhin Gültigkeit besitzen. Die 

gleichzeitige Beibehaltung dieser Zielsetzung und die Streichung einschlägiger Aussagen 

zur Waldnutzung in Kapitel 7.3-1 („Walderhaltung und Waldinanspruchnahme“) erzeugen 

Widersprüche im Planungsrecht und erschweren die Auslegung für Behörden und Pro-

jektträger gleichermaßen. 

 

Aus unserer Sicht ist es notwendig, die rechtliche und planerische Konsistenz zwischen 

Kapitel 10.2 (Windenergienutzung) und Kapitel 7.3 (Walderhaltung) aufrechtzuerhalten. Wir 

sprechen uns daher gegen die Streichung der bisherigen Regelungen aus und plädieren für 

eine klare, positiv formulierte Öffnungsmöglichkeit der Waldbereiche für Windenergie unter 

definierten Voraussetzungen. 
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2.3  Ausnahmsweise Inanspruchnahme von Waldbereichen für Infrastrukturtrassen 
 

Das neu aufgenommene Ziel 7.3-2 zur ausnahmsweisen Inanspruchnahme von Waldberei-

chen für Verkehrs-, Ver- und Entsorgungstrassen im übergeordneten öffentlichen oder be-

sonderen Landesinteresse bewerten wir grundsätzlich positiv. Die Regelung schafft eine 

notwendige planerische Flexibilität für zentrale Infrastrukturvorhaben, wenn keine zumut-

bare Trassenführung außerhalb von Waldbereichen realisierbar ist. Dies ist insbesondere 

im Kontext der Energie- und Wärmewende sowie beim Netzausbau relevant. Durch die klare 

Voraussetzung – dass keine wirtschaftlich und technisch machbare Alternativtrasse außer-

halb des Waldes besteht – wird zugleich ein angemessener Schutz der Waldfunktion ge-

währleistet. 

 

Positiv hervorzuheben ist darüber hinaus, dass die Regelungen für Windenergiebereiche 

und Windenergieanlagen gemäß Kapitel 10.2 des LEP NRW unberührt bleiben. Damit bleibt 

die planerische Öffnung von Waldbereichen für Windenergie, wie bereits in Ziel 10.2-8 for-

muliert, weiterhin bestehen. Die neue Regelung stärkt somit einerseits die Entwicklung zent-

raler Infrastrukturen und sichert andererseits die Kontinuität der bisherigen Windenergiere-

gelung im Wald – ohne neue Widersprüche zu erzeugen. 

 

2.4  Bereiche zur gewerblichen und industriellen Nutzung 
 

Wir möchten eine Integration von Windenergieanlagen in gewerblichen und industriellen 

Bereichen anregen. Diese Kombination stellt eine innovative und nachhaltige Lösung zur 

Energiebereitstellung dar, die viele Vorteile bietet. Erstens ermöglicht diese Integration eine 

effiziente Flächennutzung, da vorhandene Industriestandorte häufig ausreichend Platz für 

die Installation von Windenergieanlagen bieten, ohne zusätzlichen Landverbrauch zu ver-

ursachen. Diese strategische Nutzung vorhandener Flächen maximiert die Generierung er-

neuerbarer Energien und reduziert den Druck auf unberührte Landschaften. 

 

Darüber hinaus können Unternehmen in diesen Regionen durch die lokale Erzeugung von 

Windenergie ihre Energiekosten erheblich senken und Energieressourcen unabhängiger 

und autonomer betreiben. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stabili-

tät. Das Image der Firmen wird zudem positiv beeinflusst, da der Einsatz erneuerbarer Ener-

gien zunehmend als Zeichen ökologischer Verantwortung und nachhaltigem unternehmeri-

schen Handeln gilt. 
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Die bereits vorhandene Infrastruktur in Gewerbe- und Industriegebieten, wie Straßenanbin-

dungen und bestehende Stromnetze, erleichtert die Integration von Windenergieanlagen 

und minimiert die erforderlichen Investitionen in zusätzliche Infrastruktur. Dies unterstützt 

eine schnelle und kosteneffiziente Umsetzung von Energieprojekten. Zusätzlich wirkt sich 

die Direktnutzung von Windenergie durch nahegelegene Industriebetriebe positiv auf die 

Netzstabilität aus, da Energie dort erzeugt wird, wo sie benötigt wird. Diese dezentrale Ener-

gieerzeugung entlastet zentrale Stromnetze und verbessert die Versorgungssicherheit. In 

wirtschaftlicher Hinsicht bringt die Kombination von gewerblicher Nutzung mit Windenergie 

weitere Vorteile, die von reduzierten Energiekosten bis zu möglichen staatlichen Förderun-

gen reichen. Diese Aspekte unterstützen eine nachhaltig wirtschaftliche Entwicklung und 

fördern den Einsatz erneuerbarer Energien am industriellen Standort. 

 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte sprechen wir uns demnach für die In-

tegration eines Energieparks in den im Entwurf der geplanten 3. LEP-Änderung vom 

13.03.2025 unter Punkt 6.4-1 vorgesehen Standort (Standorte für landesbedeutsame flä-

chenintensive Großvorhaben) Geilenkirchen-Lindern aus. Ähnlich zu dem Standort Dat-

teln/Waltrop, bei dem die Integration eines Energieparks vorgesehen ist, sehen wir hier die 

idealen Bedingungen für eine solche Kombination, da der Standort mit einer Größe von rund 

240 Hektar alle Voraussetzungen bietet. 

 

Gemäß der beschriebenen Auswahlkriterien des Punktes 6.4-1 („die Erschließung bzw. Er-

schließbarkeit, die Verfügbarkeit (Eigentümerstruktur), weitere technische Infrastruktur (Ver- 

und Entsorgung, erneuerbares Energieangebot, Netzanschlüsse) sowie Planungsrecht, 

Vermarktungsreife und naturschutzfachliche Restriktionen, Restriktionen bezüglich der Ver-

fügbarkeit von Arbeitskräften („großräumige Lage“) und weitere Restriktionen wie z. B. die 

Nähe zu Wohngebieten“) spricht viel für die Integration eines Energieparks:  

1. Die unmittelbare räumliche Nähe zu einem Energiepark ist entscheidend für die Ver-

sorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Unternehmen. Die 

Integration in diesem strategischen Standort würde die lokale Energieproduktion stär-

ken und zur Unabhängigkeit von externen Energiequellen beitragen. 

2. Aus naturschutzfachlicher Sicht sowie bezüglich der Nähe zu Wohngebieten spricht 

nichts gegen einen Energiepark, da ausreichend Abstände in beiden Belangen ein-

gehalten werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Umweltbelange gewahrt 

bleiben und gleichzeitig die Akzeptanz in der Bevölkerung gefördert wird. 
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3. Mit der Stadt Geilenkirchen sowie der NRW.Urban als Eigentümer der Flächen des 

Standorts gibt es zudem bereits Ansprechpartner vor Ort, zu denen wir bereits Kon-

takt aufgenommen haben. Dies zeigt das Potenzial für eine enge Zusammenarbeit 

und einen konstruktiven Dialog, um die Integration eines Energieparks erfolgreich zu 

gestalten. 

4. Ein weiterer Vorteil eines Energieparks an dem Standort Geilenkirchen-Lindern ist 

die unmittelbare Nähe zu den beiden angrenzenden Vorranggebieten HS_06 und 

HS_07 aus dem Entwurf des sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien des Regio-

nalplans Köln. Dies ermöglicht die zusätzlich Erweiterung eines Energieparks, was 

sich positiv auf die Energiebilanz der Region auswirken könnte. 

 

In der Gesamtheit wären so, neben zwei möglichen Windenergieanlagen mit einer Gesamt-

höhe von 280 Metern, zwei weitere Anlagen realisierbar. Diese Erweiterung würde nicht nur 

die Effizienz des Energieparks steigern, sondern auch die wirtschaftliche Attraktivität des 

Standorts Geilenkirchen-Lindern erhöhen. 

 

Insgesamt stellt die Verknüpfung von Windenergie mit industrieller und gewerblicher Nut-

zung einen entscheidenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Energiezukunft dar und 

trägt zum ökologischen und wirtschaftlichen Fortschritt von Industrie und Gesellschaft bei. 

Wir bitten daher um Berücksichtigung dieser Argumente in der weiteren Planung und Ent-

wicklung des Energieparks.  

 

2.5 Nutzung von Kraftwerksstandorten für zukunftsorientierte Energieinfrastruktur 
 

Den neuen Grundsatz 8.2-8, der die zukünftige Nutzung stillzulegender Kraftwerksstandorte 

für den Aufbau einer modernen Energieinfrastruktur vorsieht, bewerten wir ausdrücklich 

positiv. Die schrittweise Abschaltung konventioneller – insbesondere kohlebefeuerter – 

Kraftwerke im Rahmen des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes eröffnet die Chance, 

bestehende großflächige Industrieareale (ab 10 Hektar) für die Energiewende nutzbar zu 

machen. Die gezielte planerische Vorbereitung dieser Standorte für Anlagen wie Konverter, 

Phasenschieber, Großbatteriespeicher, Wasserstoff-Elektrolyseure oder neue Kraftwerke 

auf Basis erneuerbarer Energien ist ein zukunftsweisender Schritt. Dadurch werden bereits 

erschlossene Infrastrukturen (z. B. Netzanschlüsse, Verkehrsanbindungen) effizient weiter-

verwendet und neue Flächeninanspruchnahmen minimiert. 
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Positiv hervorzuheben ist zudem, dass Regional- und Bauleitplanung aktiv aufgefordert wer-

den, sich frühzeitig mit Nachnutzungsperspektiven auseinanderzusetzen. Dies schafft Klar-

heit, beschleunigt Verfahren und trägt dazu bei, Transformationspfade konkret zu gestalten 

– insbesondere in Regionen, die vom Kohleausstieg strukturell betroffen sind. 
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3. Fazit

Die von uns gemachten Ausführungen und Anregungen ermöglichen einen schnellen Aus-

bau der Erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen und tragen dazu bei, dass die ent-

sprechenden Klimaschutzziele erreichbar bleiben. Die von unserem Unternehmen vorge-

brachten fundierten Vorschläge zur Nutzung der Windenergie sind sehr gut geeignet, um

das von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen vorgegebene Ausbauziel für die Erneu-

erbaren Energien zu erreichen.

Aus diesem Grund bitten wir Sie, unsere Anregungen und Vorschläge im weiteren Verfahren

zu berücksichtigen sowie uns im Anschluss die Abwägungsunterlagen zu den von uns auf-

geführten Anmerkungen zuzuschicken.

 

Pr}


